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Amtliche Bekanntmachungen 
 

13 
 

17. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Salzgitter  

für SZ-Bad 

 

Der Rat der Stadt Salzgitter hat am 27.06.2023 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) den 

Bebauungsplan Bad 109 Teilfläche A für Salzgitter-Bad „Burgundenstraße/ Heerklinke“ als Satzung 

beschlossen. Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB 

erstellt.  

 

Der Flächennutzungsplan wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung dem 

o. g. Bebauungsplan angepasst. Mit dieser Bekanntmachung wird die 17. Berichtigung des Flä-

chennutzungsplanes der Stadt Salzgitter wirksam. Die Darstellungen des wirksamen Flächennut-

zungsplanes werden in dem von der 17. Berichtigung überdeckten Bereich aufgehoben und anstelle 

einer Gemischten Baufläche (M) wird künftig eine Gewerbliche Baufläche (G) dargestellt.  

 

Der Geltungsbereich der 17. Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist in dem abgedruckten La-

geplan eingetragen.  

 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 

von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen.  

 

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 

 

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 17. Berichtigung des Flächennut-

zungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Salzgitter unter Darlegung des die Verletzung begrün-

denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Der vorgenannte Satz gilt entsprechend, wenn 

Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 

Die 17. Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird vom Tage der Bekanntmachung an dauernd 

zur Einsichtnahme im Fachgebiet Stadtplanung, Rathaus, Joachim-Campe-Str. 6-8, SZ-Le-

benstedt, bereitgehalten. 

 

Bei den angegebenen Vorschriften des Baugesetzbuches handelt es sich um die Vorschriften des 

Baugesetzbuches in der zuletzt gültigen Fassung. 
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Salzgitter, am 14.01.2024 

 

Stadt Salzgitter 

 

 

gez. Klingebiel 

 

Oberbürgermeister 
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14 
 

Fälligkeitstermine im Februar 2024 für Abgaben 

(Steuern und Gebühren) 

 

Die Stadtkasse Salzgitter macht die Abgabenpflichtigen auf die nachstehenden Fälligkeitstermine 

aufmerksam und bittet gleichzeitig, die Abgabenbeträge bis zum Tage der Fälligkeit durch Überwei-

sung auf eines ihrer Postgiro- oder Bankkonten zu begleichen: 

 

1. Abgaben lt. Bescheid des Fachdienstes Haushalt und Finanzen 

 

 a)  Grundsteuer A Jan - März fällig 15.02.2024 

 b) Grundsteuer B Jan - März fällig 15.02.2024 

 c) Straßenreinigungsgebühr Jan - März fällig 15.02.2024 

 d) Hundesteuer Jan - März fällig 15.02.2024 

 e) Zweitwohnsitzsteuer Jan - März fällig 15.02.2024 

 

 

2. Gewerbesteuervorauszahlung Jan - März fällig 15.02.2024 

 

 

Das Team Steuern weist darauf hin, dass nur die Steuerpflichtigen, bei denen eine Änderung ein-

getreten ist, einen neuen Jahresbescheid für die Steuern erhalten. Für alle anderen gilt die Festset-

zung im letzten Steuerbescheid. 

 

 

3. Abfallentsorgungsgebühren lt. Jan - März fällig am 15.02.2024 

 Bescheid des Städt. Regiebetriebes 

 

 

Das gilt nicht für die Abgabenpflichtigen, die der Stadtkasse eine Einzugsermächtigung zur Abbu-

chung im Lastschriftverfahren erteilt haben. 

 

 

Stadt Salzgitter                                             Salzgitter, d. 22.01.2024 

Fachdienst Haushalt und Finanzen 

Team Steuern 
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Friedhofsordnung 

für den kirchlichen Friedhof in Salzgitter - Lesse 

 

der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Peter- und Paul zu Lesse  

in Salzgitter 

 

beschlossen vom Kirchenvorstand gemäß § 53 KGO am  

7. November 2023 
 

 

Inhaltsübersicht 

  

I. Ordnung auf dem Friedhof 

  

§ 1  Friedhofsgrundstück   

§ 2  Bestimmung und Verwaltung des Friedhofs   

§ 3  Verhalten auf dem Friedhof   

§ 4  Öffnungszeiten, Zutritt   

§ 5  Maßnahmen zum Schutz der Umwelt   

§ 6  Gewerbliche Arbeiten, Zulassung   

   

II. Bestattungen 

  

§  7  Zeitpunkt der Beerdigung, Ausheben des Grabes   

§  8  Urnenbeisetzung   

§  9  Bestattung verstorbener Kirchenmitglieder der Landeskirche   

§ 10 Bestattung Verstorbener ohne Kirchenmitgliedschaft in der Landeskirche   

§ 11 Trauerfeiern   

   

III. Arten von Grabstellen 

  

§ 12 Allgemeines   

§ 13 Reiheneinzelgräber   

§ 14 Rasengrabstellen 

§ 14a Friedhofshaine - Stele 

§ 15 Doppelgräber   

§ 16 Urnenstellen   

§ 17 entfällt  

§ 18 Beisetzung von Urnen in belegte Grabstellen   
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IV. Rechte an Grabstellen 

  

§ 19 Erwerb und Übertragung der Nutzungsrechte   

§ 20 Dauer der Rechte an Grabstellen, Ruhefrist   

§ 21 Umbettung   

   

V. Größe und Gestaltung der Grabstellen, 

Grabmale und sonstiger baulicher Anlagen 

  

§ 22 Gestaltungsvorschriften   

§ 23 Maße und Abstände der Gräber   

§ 24 Pflege und gärtnerische Gestaltung der Grabstellen   

§ 25 Ablauf der Nutzungsrechte, Abräumen und Einebnen der Gräber   

§ 26 Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen   

§ 27 Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften  

§ 28 Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften  

§ 29 Unterhaltung der Grabmale, Haftung   

  

 VI. Schlussbestimmungen 

  

§ 30 Friedhofsgebühren   

§ 31 Rechtsbehelf, Haftung der Kirchengemeinde   

§ 32 Alte Rechte, Kriegsgräber   

§ 33 Schließung, Entwidmung   

§ 34 Benachrichtigungen an Inhaber oder Inhaberinnen von Rechten an Grabstellen   

§ 35 In-Kraft-Treten, Änderungen, öffentliche Bekanntmachung   

  

Grundsatz 

 

Der kirchliche Friedhof ist eine Stätte, auf der die Gemeinde ihre Toten zur letzten Ruhe bestattet. 

Er ist zugleich eine Stätte der Verkündigung des Ostersieges Jesu Christi und der Hoffnung auf 

die Auferstehung und die Verheißung des ewigen Lebens. Er ist der Ort, an dem der Verstorbe-

nen und des eigenen Todes gedacht wird. 

 

Diese Bedeutung und diese Aufgaben des Friedhofes kommen nicht nur durch das gesprochene 

Wort in der Friedhofskapelle und am Grabe, sondern auch durch die Gestaltung des Friedhofs, 

durch schlichte Grabmale und Bepflanzungen der Grabstellen zum Ausdruck. 
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I. Ordnung auf dem Friedhof 

 

§ 1 Friedhofsgrundstück 

 

Der Friedhof in Salzgitter-Lesse besteht zurzeit aus 

 

 a)  Flurstück Nr. 889 der Flur 3 in Größe von 7.230 qm, eingetragen im Grundbuch 

      von Salzgitter, Band 8 Blatt 164, zu Gunsten der Ev.-luth. Kirchengemeinde Lesse.      

  

 b)  Flurstück Nr. 431 der Flur 2 in Größe von 1.715 qm, eingetragen im Grundbuch 

      von Salzgitter, Band 10 Blatt 226, zu Gunsten der Stadt Salzgitter.     

  

§ 2 Bestimmung und Verwaltung des Friedhofs 

 

(1)  Der Friedhof dient der Bestattung 

 

 a) aller Personen, die im Zeitpunkt des Todes ihren Hauptwohnsitz in der in § 1 Zeile 1 bezeichne-

ten Ortschaft haben, 

  

 b) von Tot- und Fehlgeburten, deren Eltern den Hauptwohnsitz in der in § 1 Zeile 1 bezeichneten 

Ortschaft haben,  

 

 c) der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte (Ungeborene), falls die Eltern 

ihren Hauptwohnsitz in der in § 1 Zeile 1 bezeichneten Ortschaft haben, 

 

 d) derer, die ein Anrecht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstelle (Doppelgrab) haben, 

 

 e) anderer Personen nur mit vorheriger schriftlicher Erlaubnis des Kirchenvorstandes; die Ent-

scheidung über die Erlaubnis, auf die kein Rechtsanspruch besteht, ist endgültig.  

  

(2) Die Verwaltung des Friedhofs und die Beaufsichtigung des Beerdigungswesens obliegen dem 

Kirchenvorstand. Sie richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestimmungen 

sowie den allgemeinen staatlichen Vorschriften. Der Kirchenvorstand kann sich zur Wahrnehmung 

seiner Aufgaben Beauftragter bedienen. 

  

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1) Es wird erwartet, dass Besuchende des Friedhofs sich der Würde des Ortes entsprechend ruhig 

verhalten und Äußerungen, die sich gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 

richten, unterlassen. Wer Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten Personen nicht Folge leistet 

oder gegen diese Friedhofsordnung verstößt, kann vom Friedhof verwiesen und wegen Hausfrie-

densbruchs angezeigt werden. 
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(2) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht erlaubt, 

 

 a)  gegen Ordnungsbestimmungen dieser Friedhofsordnung (§§ 4 – 6) zu verstoßen, 

  

 b)  zu rauchen, zu spielen und zu lärmen, 

  c)  Gräber, Grünanlagen und Wege zu beschädigen, zu verunreinigen oder Einfriedungen zu 

übersteigen, 

  d)  zu betteln, Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anzubieten und Druckschriften zu vertei-

len, 

  e)  abgängigen Grabschmuck außerhalb der hierfür vorgesehenen Plätze auf dem Friedhof ab-

zulegen, 

  f)  nicht vom Friedhof stammende Abfälle, Erdaushub, alte Grabsteine oder -einfassungen abzu-

legen, 

 g)  während der Hauptgottesdienstzeiten oder in der Nähe von Bestattungsfeiern auf dem Fried-

hof zu arbeiten, 

  h)  Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde und – soweit nicht gerade eine Beerdigung 

stattfindet – an kurzer Leine geführte Hunde, 

  i)  Friedhofsanlagen und Wege zu befahren, ausgenommen mit Sargwagen, Rollstühlen und Kin-

derwagen, 

  j)  über Trauerfeiern und Beerdigungen Fotos, Film-, Video-, Fernseh-, Ton- oder handschriftliche 

Aufzeichnungen zur Veröffentlichung anzufertigen; der Respekt gegenüber den Trauernden und 

der Schutz der Privatsphäre gebietet Zurückhaltung, 

  k) Wasser zu anderen Zwecken als der Grabpflege zu entnehmen, 

  l) In- und Aufschriften oder sonstige Darstellungen bei Grabschmuck und -anlagen zu verwen-

den, die nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar sind. 

  

 (3)  Totengedenkfeiern sind grundsätzlich spätestens 14 Tage vorher beim Kirchenvorstand zur 

Genehmigung anzumelden. 

  

(4)  Der Kirchenvorstand kann auf Antrag Ausnahmen von Absatz 2 zulassen, soweit sie mit dem 

Friedhofszweck und der Ordnung auf dem Friedhof vereinbar sind. Die Genehmigung von Aus-

nahmen ist jederzeit frei widerruflich. Auf ihre Erteilung besteht kein Rechtsanspruch. 

  

§ 4 Öffnungszeiten, Zutritt 

 

(1)  Der Friedhof ist während des Tages für den Besuch geöffnet. Mit Anbruch der Dunkelheit ist 

der Zutritt auf den Friedhof nicht mehr zugelassen. Sofern der Kirchenvorstand am Eingang keine 

abweichenden Öffnungszeiten bekannt gibt, ist ein Aufenthalt auf dem Friedhof in der Zeit von 

18.00 bis 7.00 Uhr im Winterhalbjahr und in der Zeit von 20.00 bis 6.00 Uhr im Sommerhalbjahr 

grundsätzlich nicht gestattet. 
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(2)  Der Kirchenvorstand kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus be-

sonderem Anlass vorübergehend untersagen. Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur un-

ter der Verantwortung Erwachsener betreten. 

  

 

 

§ 5 Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 

 

(1)  Die Umweltverantwortung, die Gott den Menschen mit seiner Schöpfung aufgegeben hat, ge-

bietet es gerade auf dem Friedhof als einer Stätte des Lebens und der Verkündigung des Oster-

sieges Jesu Christi, das Leben der Tiere und Pflanzen zu achten sowie von der Verwendung von 

Umweltgiften und nicht natürlich abbaubaren Materialien abzusehen. 

  

(2)  Um dem Rechnung zu tragen, sind auf dem Friedhof das Entstehen nicht kompostierfähiger 

Abfälle und die Verwendung von Torfprodukten zu vermeiden; bei der Grabbepflanzung sind hei-

mische standortgerechte Pflanzen zu bevorzugen. 

  

(3)  Insbesondere ist es auf dem Friedhof nicht zulässig: 

 

 a)  solche Kränze, Blumengestecke und sonstigen Grabschmuck zu verwenden, die nicht kom-

postierfähige Materialien (z. B. Kunststoffe, Seide, Draht) enthalten, 

  b)  aus Kunststoff gefertigte Grablichter und Blumenschalen zu verwenden, 

  c)  Schädlingsbekämpfungsmittel, Kunstdünger und Unkrautvernichtungsmittel zu verwenden, 

  d)  nicht biologisch abbaubare chemische Mittel oder ätzende Mittel zur Grabsteinreinigung zu 

verwenden; ist eine Reinigung mit saurem Reiniger bei Hartsteindenkmalen unabweisbar, ist sie 

nur zugelassen, wenn sie von einem Fachbetrieb vorgenommen wird und dafür gesorgt wird, dass 

die Lösungsmittel nicht auf den Boden gelangen können, sondern aufgefangen (z. B. mit einer 

Kunststoffplane) und ordnungsgemäß entsorgt werden, 

 e)  Teerpappe oder Folien aus nicht vergehenden Materialien auszulegen,  

 f)  freilebende Tiere zu beeinträchtigen – richten Tiere auf dem Friedhof Schaden an, so regelt die 

Friedhofsverwaltung auf Anzeige von Friedhofsbenutzern das weitere Vorgehen, 

  g)  Abfälle außerhalb der für Abfälle vorgesehenen Behälter abzulegen oder gewerbliche Abfälle, 

Abraum, Baumaterial sowie 

  h)  nicht kompostierfähige Abfälle in Abfallbehältern für kompostierfähigen Abfall abzulegen und 

Abfälle nicht sortiert gemäß den bereitgestellten Behältern abzulegen. 

  

Der Kirchenvorstand kann bei Verstößen gegen Buchstaben a) – e) und g) – h) die Verantwortli-

chen zur Übernahme der Kosten für die umweltschonende Entsorgung solcher Materialien heran-

ziehen. 

  

§ 6 Gewerbliche Arbeiten, Zulassung 
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(1) Gewerbliche Arbeiten an Grabstellen dürfen nur von solchen Personen ausgeführt werden, die 

die erforderliche Sachkunde besitzen und vom Kirchenvorstand vorher zugelassen sind. Die §§ 3 

und 4 sind zu beachten. Der Kirchenvorstand kann Zeiten festlegen, zu denen gewerbliche Arbei-

ten nicht vorgenommen werden dürfen. Für die Beseitigung von Abfällen, die anlässlich oder im 

Zusammenhang mit gewerblichen Arbeiten entstehen, sowie von Baumaterial und dergleichen 

sind die jeweiligen Gewerbetreibenden verantwortlich. 

  

(2) Der Kirchenvorstand erteilt die Zulassung schriftlich und in der Regel für einen begrenzten Zeit-

raum. Der Umfang der zugelassenen Tätigkeit wird in der Zulassung vom Kirchenvorstand festge-

legt. Die Zulassung wird erst erteilt, nachdem die gewerbetreibende Person durch Unterschrift be-

stätigt hat, dass sie die nötige Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt und die Friedhofsordnung 

anerkennt. Für die Zulassung kann eine Gebühr vorgesehen werden; bei Nachweis der Zahlung 

einer solchen Gebühr in einer anderen Kirchengemeinde der Propstei kann die Gebühr ganz oder 

teilweise erlassen werden. 

  

(3) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn eine Voraussetzung, unter der sie erteilt worden 

ist, weggefallen ist oder die gewerbetreibende Person trotz vorheriger Verwarnung gegen Vorschrif-

ten dieser Ordnung oder gegen Anordnungen des Kirchenvorstandes verstößt oder auf einem an-

deren kirchlichen Friedhof im Bereich der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig trotz vorheriger 

Verwarnung gegen die Friedhofsordnung verstoßen hat. 

  

(4) Die für die Arbeiten benötigten Werkzeuge und Materialien dürfen grundsätzlich nicht länger als 

einen Tag auf dem Friedhof und nur an Stellen gelagert werden, die der Kirchenvorstand zuweist. 

Bei Beendigung oder Unterbrechung der Tagesarbeit sind Arbeits- und Lagerplätze wieder in den 

früheren Zustand zu bringen. 

  

(5) Gewerbetreibende dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum oder Abfall ablagern – auch nicht an 

den für Friedhofsabfälle bestimmten Stellen – und Geräte nicht an den Wasserentnahmestellen des 

Friedhofs reinigen. Das Befahren des Friedhofs mit Kraftfahrzeugen ohne Ausnahmegenehmigung 

ist untersagt. Nach Abschluss der Arbeiten ist der frühere Zustand des Friedhofs wieder herzustel-

len. 

  

(6) Gewerbetreibende haften gegenüber der Kirchengemeinde für alle Schäden, die sie oder die 

von ihnen Beauftragten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursa-

chen. 

  

(7)  Die Ausschmückung der Friedhofskapelle und der Gräber für Trauerfeiern erfolgt durch den 

Kirchenvorstand oder seinen Weisungen entsprechend durch Angehörige des Verstorbenen oder 

der gewerbetreibenden Personen. Dem Kirchenvorstand obliegt dabei die Aufgabe, den Friedhof 

und seine Einrichtungen der Bestimmung eines kirchlichen Friedhofs gemäß und dem Herkom-

men entsprechend in würdiger Weise zu betreiben. 
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II. Bestattungen 

 

§ 7 Zeitpunkt der Beerdigung, Ausheben des Grabes 

 

(1)  Die Bestattung ist möglichst bald nach Eintritt des Todes beim Kirchenvorstand anzumelden 

und darf erst nach Ablauf von 48 Stunden seit dem Eintritt des Todes vorgenommen werden. Die 

Sterbeurkunde bzw. die in § 9 des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes genannten Bescheini-

gungen sind vor der Beerdigung dem Pfarramt einzureichen. Dies hat auch zu geschehen, wenn 

die Beerdigung ohne Mitwirkung des Pfarramtes der Kirchengemeinde erfolgt. Bei Beerdigung in 

einem Wahlgrab und im Fall des § 18 ist die Berechtigung (insbesondere Familienangehörigkeit 

nach § 15 Abs. 2) nachzuweisen. 

  

(2) Tag und Stunde der Beerdigung setzt in Absprache mit den Angehörigen das Pfarramt der Kir-

chengemeinde fest, für die Landeskirche nicht angehörende Verstorbene nach Übereinkunft mit 

einem Vertreter oder einer Vertreterin der zuständigen Glaubensgemeinschaft, bei Bekenntnislo-

sen nach Übereinkunft mit dem Redner oder der Rednerin. 

  

(3) Bei Beerdigung im Metallsarg ist § 23 Abs. 2 Satz 3 zu beachten. 

  

(4)  Die Gräber werden erst nach Zuweisung der Grabstelle und grundsätzlich auf Veranlassung 

der Friedhofsverwaltung ausgehoben. Sieht die Friedhofsgebührenordnung hierfür keine Gebühr 

vor, so haben die Nutzungsberechtigten in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung auf eigene 

Kosten selbst für das Ausheben und Verfüllen der Gräber zu sorgen (z. B. durch das Bestattungs-

unternehmen). Für die Ausführung der Arbeiten gelten die Bestimmungen aus § 6. 

  

§ 8 Urnenbeisetzung 

 

Vor der Beisetzung einer Urne sind eine Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und 

eine Bescheinigung über die Einäscherung beizubringen. 

 

§ 9 Bestattung verstorbener Kirchenmitglieder der Landeskirche 

 

(1) Verstorbene, die der Evangelisch-lutherischen Landeskirche angehören, werden kirchlich be-

erdigt. Über die Versagung eines kirchlichen Begräbnisses entscheidet das zuständige Pfarramt. 

Es kann dazu den Kirchenvorstand hören. Gegen die Versagung des kirchlichen Begräbnisses 

kann beim Propst oder der Pröpstin Einspruch erhoben werden. Wird ein kirchliches Begräbnis 

nicht gehalten, entfällt auch das Bestattungsgeläut. 

  

(2) Lehnen die Angehörigen eines Verstorbenen, der der Landeskirche angehört, eine kirchliche 

Beerdigung ab, wird die Beerdigung still vollzogen. 

  

§ 10 Bestattung Verstorbener ohne Kirchenmitgliedschaft in der Landeskirche 

 



                  

51. Jahrgang Salzgitter, 07.02.2024 Amtsblatt  Nr. 3 
  
 
  

  

 
 

 
Seite  32 

 

Herausgeber: Stadt Salzgitter · Ersteller: Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik 

 

(1)  Verstorbene, die nicht der Landeskirche angehören, können unter Mitwirkung von Vertretern 

oder von Vertreterinnen ihrer Glaubensgemeinschaft bestattet werden. 

  

(2)  Bei Bestattungen dürfen Redner oder Rednerinnen nur nach vorheriger Zustimmung des 

Pfarramtes sprechen. Diese wird nur unter der Voraussetzung erteilt, dass den christlichen Glauben 

herabsetzende oder das christliche Empfinden verletzende oder verunglimpfende Äußerungen oder 

politische Akklamationen unterlassen werden. Verstößt ein Redner oder eine Rednerin hiergegen, 

so wird er oder sie verwarnt. Bei einem weiteren Verstoß wird er oder sie zu Beerdigungsfeiern auf 

dem Friedhof als Redner oder Rednerin nicht mehr zugelassen. Redner oder Rednerinnen, die 

durch ihr Verhalten zum Ausdruck bringen, dass sie solche Äußerungen abgeben werden, können 

von vornherein nicht zugelassen werden. 

  

(3)  Entsprechendes gilt für das Singen am Grabe. 

  

§ 11 Trauerfeiern 

 

(1) Trauerfeiern finden grundsätzlich in der Friedhofskapelle statt. 

  

(2) Das Pfarramt und der Kirchenvorstand können – jedoch lediglich für Trauergottesdienste für 

Angehörige der Landeskirche und von Kirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen – die 

Benutzung der Kirche zulassen. Bei der Entscheidung sollen örtliche Gegebenheiten berücksichtigt 

werden. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. Es soll ein Nutzungsentgelt erhoben werden, 

das die Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle nicht unterschreitet. 

  

III. Arten von Grabstellen 

 

§ 12 Allgemeines  

 

(1) Eine Grabstelle ist ein örtlich festgelegter Teil des Friedhofsgrundstücks (mit dem darunter lie-

genden Erdreich), an dem Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Friedhofsordnung verliehen wer-

den. Eine Grabstelle kann mehrere Gräber umfassen. Es werden unterschieden: 

 

 Reiheneinzelgrabstellen für Personen über 6 Jahre (§ 13) 

 Reiheneinzelgrabstellen für Personen unter 6 Jahren (§ 13) 

 Raseneinzelgrabstellen für Personen über 6 Jahre (§ 14) 

 Raseneinzelgrabstellen für Personen unter 6 Jahren (§ 14) 

 Urneneinzelgrabstelle an der Stele (§ 14a) 

 Doppelgrabstellen (§ 15) 

 Doppelrasengrabstellen (§ 15) 

 Urneneinzelgrabstellen (§ 16) 

 Urnendoppelgrabstellen (§ 16) 

 Urneneinzel-Rasengrabstellen (§ 16) 
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 Urnendoppel-Rasengrabstellen (§ 16) 

  

Erbbegräbnisstellen sind nicht zugelassen. 

 

(2)  Die anonyme Bestattung entspricht nicht dem Wesen des kirchlichen Friedhofs und ist des-

halb nicht zugelassen. 

  

§ 13 Reiheneinzelgräber 

 

(1) Reiheneinzelgrabstellen sind für Erdbeisetzungen bestimmte Grabstellen, die ohne Gestattung 

der Auswahl eines Platzes ausnahmslos der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die 

Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden ausgegeben werden. Um eine fortlaufende Gestaltung 

und Neubelegung der Reihengrabfelder zu ermöglichen, werden Rechte an Reihengrabstellen 

grundsätzlich nicht verlängert. 

  

(2) Auf Reiheneinzelgrabfeldern werden Rechte an Doppelgrabstellen grundsätzlich nicht verliehen. 

Ist in diesem Grabfeld für Reihengrabstellen bereits die neben der gerade belegten Grabstelle ge-

legene oder unbelegte Stelle für den überlebenden Ehegatten vorbehalten worden, so gelten beide 

Stellen – auch gebührenmäßig – von Anfang an als Doppelgrabstelle nach § 15 dieser Satzung. 

Wird in einer Reiheneinzelgrabstelle eine Urne beigesetzt (§ 18), so gilt das Gleiche. Der Differenz-

betrag zwischen der Gebühr für ein Reiheneinzelgrab und der für ein Doppelgrab im Zeitpunkt des 

Erwerbs des Nutzungsrechts ist nachzuentrichten. 

 

(3)  Die Übertragung von Rechten an Grabstellen regelt § 19 Abs. 2, ihre Beendigung § 20 Abs. 2 

und das Abräumen § 25. 

  

§ 14 Rasengrabstellen  

 

Rasengrabstellen sind solche Grab- und Urnenstellen, die sich auf einem besonderen Gräberfeld 

unter einer geschlossenen Rasendecke befinden und von den Nutzungsberechtigten nicht be-

pflanzt werden dürfen. Grabmale sind durch die Inhaber der Nutzungsrechte zu beantragen, auf-

zustellen und zu unterhalten. Die Pflege obliegt der Friedhofsverwaltung. Die Kosten für die Pflege 

der Grabstelle (gem. der geltenden Gebührenordnung) entrichten die Nutzungsberechtigten im 

Voraus. 

 

§ 14a Friedhofshaine - Stele 

 

Auf einem weiteren Rasenfeld unter einer geschlossenen Rasendecke (Friedhofshain) befinden 

sich Urnengräber, die von den Inhabern der Nutzungsrechte nicht mit Grabmalen, Grabnummern-

schildern oder anderen Kennzeichen versehen werden dürfen. Auf einem gemeinsamen von der 

Friedhofsverwaltung zu errichtenden Grabmal werden die Namen der auf dem Gräberfeld beerdig-

ten Verstorbenen mit Geburts- und Sterbejahr aufgeführt. Die Gebühren für die Herrichtung und 
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Unterhaltung des gemeinsamen Grabmals und für die Anschaffung der Beschriftung regelt die 

Friedhofsgebührenordnung. § 13 Abs. 2 ist nicht anzuwenden.  

 

§ 15 Doppelgräber 

 

(1)  Doppelgrabstellen sind für Erdbeisetzungen bestimmte Grabstellen, an denen auf Antrag ein 

Nutzungsrecht für mehrere Angehörige einer Familie verliehen wird und deren örtliche Lage festge-

legt ist, und Grabstellen nach § 13 Abs. 2 und § 18 Abs. 2. Nutzungsberechtigte können grundsätz-

lich nur Familienangehörige sein. 

  

(2) Familienangehörige im Sinne dieser Friedhofsordnung sind: 

 

a) Ehegatte des Erstbeigesetzten, 

b) Verwandte in gerader Linie, 

c) angenommene Kinder und Stiefkinder, 

d) Geschwister und Stiefgeschwister, 

e) Ehegatten solcher unter b) bis d) Genannter, die in der Grabstelle bereits beigesetzt  

          worden sind 

f) Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 

  

Die Beisetzung anderer Personen im Doppelgrab kann grundsätzlich nicht erfolgen und ist in be-

sonderen Härtefällen nur auf Grund vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Kirchenvor-

stand zulässig. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ausnahmeregelungen. 

  

(3)  Die Übertragung des Nutzungsrechts regelt § 19 Abs. 2, dessen Dauer § 20 und das Abräumen 

§ 25. 

  

§ 16 Urnenstellen 

 

Urnenstellen werden in der Regel als Reiheneinzelstellen ausgegeben. Soweit sich aus dieser 

Friedhofsordnung nichts anderes ergibt, gelten die Regelungen über Reiheneinzelgrabstellen ent-

sprechend. Werden Urnenstellen als Doppelstellen ausgegeben, gelten die Regelungen über 

Doppelgrabstellen entsprechend. 

 

§ 17 entfällt 

 

§ 18 Beisetzung von Urnen in belegte Grabstellen 

 

Urnenbeisetzungen in Reiheneinzelgrabstellen und Urnenreihen-Einzelgrabstellen sind grundsätz-

lich ausgeschlossen. In begründeten Ausnahmefällen ist die Beisetzung in Doppelgräbern mög-

lich. Dafür ist eine gesonderte Gebühr zu entrichten. 
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IV. Rechte an Grabstellen 

 

§ 19 Erwerb und Übertragung der Nutzungsrechte 

 

(1)  An Grab- und Urnenstellen werden keine Eigentums-, sondern lediglich Nutzungsrechte verlie-

hen. Inhaber der Nutzungsrechte (Nutzungsberechtigte) können grundsätzlich nur Familienangehö-

rige des Verstorbenen im Sinne des § 15 Abs. 2 sein. Die Nutzungsrechte werden gegen Zahlung 

der in der Friedhofsgebührenordnung festgesetzten Gebühr in der Regel durch Aushändigung einer 

Bescheinigung über den Erwerb (Reihenstelle) oder einer Verleihungsurkunde (Doppelstelle) er-

worben. Ist eine Bescheinigung oder Urkunde nach Satz 3 nicht erteilt worden, gilt derjenige Fami-

lienangehörige des Verstorbenen als Nutzungsberechtigter, der die Anmeldung der Bestattung 

nach § 7 veranlasst hat. Ist dieser nicht feststellbar oder ist die Bestattung durch jemanden ange-

meldet worden, der nicht Familienangehöriger ist, findet Absatz 2 entsprechend Anwendung. Der 

Erwerber des Rechtes an Grabstellen soll für den Fall seines Todes der Friedhofsverwaltung einen 

Nachfolger nach Maßgabe des Absatzes 2 bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch im Zeit-

punkt seines Todes wirksam werdenden Vertrag übertragen. 

  

(2) Die Übertragung eines Nutzungsrechts kann grundsätzlich nur auf Personen des in § 15 Abs. 2 

genannten Personenkreises erfolgen und bedarf der vorherigen Zustimmung des Kirchenvorstan-

des. Anderenfalls ist sie dem Kirchenvorstand gegenüber unwirksam. Mehrere Angehörige eines 

verstorbenen Inhabers oder Inhaberin von Rechten an Grabstellen haben sich darüber zu einigen, 

wer von ihnen als Träger der Rechte und Pflichten gegenüber der Kirchengemeinde gelten soll. 

Zeigen sie eine zur Übernahme bereite Person binnen drei Monaten seit dem Tode des bisherigen 

Inhabers oder der bisherigen Inhaberin nicht dem Kirchenvorstand an, kann dieser den Inhaber 

oder die Inhaberin bestimmen – nach Möglichkeit in der Reihenfolge des § 15 Abs. 2 – und veran-

lassen, dass das Recht auf ihn oder sie umgeschrieben wird. Falls dieser oder diese widerspricht 

und nicht gleichzeitig eine zur Übernahme bereite Person bestimmt, kann der Kirchenvorstand die 

Rechte als entschädigungslos verfallen erklären oder einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin be-

stimmen. 

  

(3) Es besteht kein Anspruch auf Wiedererwerb von Rechten an bestimmten Grabstellen oder auf 

Unveränderlichkeit der Umgebung der Grabstelle. Die Inhaber oder Inhaberinnen von Rechten an 

Grabstellen sind zur Pflege der Grabstätte verpflichtet (§ 24). 

  

§ 20 Dauer der Rechte an Grabstellen, Ruhefrist 

 

(1)  Die Dauer der Ruhefrist und des Nutzungsrechts beträgt einheitlich 30 Jahre für alle Erdbestat-

tungen und 25 Jahre für Urnenbestattungen. Rechte an Grabstellen enden, soweit sie nicht verlän-

gert worden sind, mit Ablauf der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechtes. Nach Erlöschen der Rechte 

an Gräbern und Ablauf der Ruhefrist kann der Kirchenvorstand nach Maßgabe des § 25 die Grab-

stelle einebnen und über die Grabstätten anderweitig verfügen. 
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(2) Eine vorzeitige Beendigung von Rechten an Grabstellen ist grundsätzlich nicht möglich. Auf 

Antrag kann die Umwandlung von Reiheneinzelgrabstellen in eine Rasengrabstelle nach Ablauf von 

15 Jahren erfolgen. Bei Doppelgrabstellen kann die Umwandlung nach Ablauf von 15 Jahren nach 

der Erstbelegung beantragt werden. Der Antrag bedarf der Schriftform und der Erklärung der an-

tragstellenden Person, dass sonstige Berechtigte keine Einwendungen gegen den Antrag erheben. 

Die Rasenpflegegebühr wird vom Nutzungsberechtigten im Voraus entrichtet.  

 

(3)  Rechte an Grabstellen können vor ihrem Ablauf gegen Leistung der in der Friedhofsgebühren-

ordnung vorgesehenen Gebühr verlängert werden. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht für die 

Dauer der Ruhefrist für den zuletzt Beerdigten in Doppelgrabstellen. Bei Reiheneinzelgrabstellen 

dürfen die Ruhefristen grundsätzlich nicht verlängert werden. In Härtefällen kann der Kirchenvor-

stand Ausnahmen zulassen, soweit dadurch Belange des Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; ein 

Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. 

  

(4)  Die Verlängerung kann außer im Fall in Absatz 5 Satz 1 jeweils nur um volle 5 Jahre erfolgen. 

Die Verlängerungsgebühr ist im Voraus zu zahlen, sowohl für belegte als auch für unbelegte Grab-

stellen. Wird die Verlängerung zu einem Zeitpunkt nach Ablauf des Nutzungsrechts beantragt, kann 

dem Antrag nur vorbehaltlich der Zahlung der Verlängerungsgebühr rückwirkend auf den Tag des 

Ablaufs des Nutzungsrechts entsprochen werden. 

  

(5) Bei Doppelgräbern und bei Urnenbeisetzungen in bereits belegte Stellen muss das Nutzungs-

recht für alle Gräber der Grabstellen gebührenpflichtig verlängert werden auf die Dauer der Ruhe-

frist für den zuletzt Beerdigten, im Fall von Beisetzungen von Urnen in belegten Grabstellen auf die 

Dauer der Ruhefrist der Urne. Ist die Verlängerung nicht vor der weiteren Belegung der Grabstelle 

erfolgt, so fordert der Kirchenvorstand unter Hinweis auf die sonst eintretenden Folgen den Nut-

zungsberechtigten oder die Nutzungsberechtigte auf, die Verlängerung des Nutzungsrechts zu be-

antragen. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, kann der Kirchenvorstand nach Hinweis gemäß § 

34 die abgelaufene Grabstelle gemäß § 25 einebnen sowie etwa vorhandene Grabdenkmale nie-

derlegen und im Rahmen der Frist des § 25 Abs. 3 entfernen. 

 

(6) Wird die Grabstelle während der Nutzungsdauer nicht entsprechend gepflegt, kann die Fried-

hofsverwaltung die Umwandlung in ein Rasengrab nach vorheriger Absprache mit den Nutzungs-

berechtigten veranlassen. Die Kosten hierfür trägt der Nutzungsberechtigte. (Kosten laut geltender 

Gebührenordnung). 

  

(7) Wird im allgemeinen Interesse die Entwidmung des Friedhofs oder eines Friedhofsteiles erfor-

derlich oder werden einzelne Grabflächen für allgemeine Anlagen (Kapelle, Wege) benötigt, enden 

die Nutzungsrechte an den betroffenen Grabstellen mit der Entwidmung bzw. mit Rechtskraft des 

Bescheides des Kirchenvorstandes. Die Berechtigten haben Anspruch auf Zuweisung einer Ersatz-

grabstelle, hilfsweise auf Erstattung des unverbrauchten Teiles der gezahlten Grabgebühren. Erfor-

derliche Umbettungen werden auf Kosten der Friedhofskasse durchgeführt, die auch die Kosten der 

Herrichtung der neuen Grabstelle trägt. Erreichbare Angehörige des Umzubettenden oder der Um-

zubettenden sind vorher zu benachrichtigen. 
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§ 21 Umbettung 

 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

  

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-

schriften, der vorherigen Zustimmung der unteren Gesundheitsbehörde. 

 

(3) Für im allgemeinen Interesse erforderliche Umbettungen ist § 20 Abs. 6 maßgeblich. 

  

V. Größe und Gestaltung der Grabstellen, Grabmale 

und sonstiger baulicher Anlagen 

 

§ 22 Gestaltungsvorschriften 

 

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften eingerichtet. Es 

gelten die Vorschriften der §§ 23 – 27 und 29. 

 

 (2) Der Kirchenvorstand kann daneben Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften ein-

richten. Hierfür gelten ergänzend die Regelungen des § 28. 

  

(3) Ist kein Grabfeld mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften eingerichtet, gelten die allgemeinen 

Gestaltungsvorschriften. 

  

(4) Wird im Fall des Absatzes 2 mit dem Antrag auf Zuweisung einer Grabstelle nicht der Wunsch 

nach einer Grabstelle auf dem Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften geäußert, wird 

eine Grabstelle auf einem Grabfeld mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften zugewiesen. 

  

§ 23 Maße und Abstände der Gräber 

 

(1) Die Gräber haben, soweit die örtlichen Verhältnisse nicht Abweichungen erfordern, folgende 

Maße 

 

a) Reiheneinzelgräber für Personen über 6 Jahre – Länge 2,10 m, Breite 0,90 m, 

b) Reiheneinzelgräber für Personen bis zu 6 Jahren – Länge 1,30 m, Breite 0,60 m, 

c) Doppelgräber – Länge 2,50 m, Breite 2,20 m, 

d) Urnengräber – Länge und Breite 0,90 m,  

e) Urnendoppelgräber – Länge und Breite 1,00 m. 

  

Die Grabanlagen dürfen diese Maße nicht überschreiten. Sie sollen eben und ohne Grabhügel ge-

staltet werden. 
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(2) Die Tiefe eines Erdgrabes beträgt mindestens 1,50 m, bei einem Tiefenbegräbnis 3,00 m. Der 

Sarg muss von einer mindestens 0,90 m dicken Erdschicht bedeckt sein (bis zur Höhe des ge-

wachsenen Bodens gerechnet). Bei Beerdigungen in Metallsärgen kann der Kirchenvorstand ver-

langen, dass ein Tiefenbegräbnis erfolgt. Die Beisetzung von Aschenurnen erfolgt in einer Tiefe 

von mindestens 0,60 m. 

  

(3)  Der Abstand der in einer Reihe liegenden Gräber voneinander beträgt 0,40 m. Der Abstand von 

Grabreihe zu Grabreihe beträgt 0,60 m. 

  

(4) Der vom Kirchenvorstand zu beschließende Belegungsplan kann nähere Regelungen treffen. 

  

§ 24 Pflege und gärtnerische Gestaltung der Grabstellen 

 

(1)  Die Inhaber oder die Inhaberinnen der Rechte an Grab- und Urnenstellen sind zur Pflege und 

Unterhaltung der Stellen verpflichtet. Außer Rasenstellen haben sie alle Grabstellen – auch noch 

nicht belegte – spätestens sechs Monate nach der Beisetzung oder dem Erwerb des Rechtes an 

der Stelle in einer des Friedhofs würdigen Weise herzurichten, gärtnerisch zu gestalten und bis 

zum Ablauf des Rechts an der Grabstelle zu pflegen und zu unterhalten. Bäume und Sträucher 

dürfen nicht gepflanzt, vorhandene nicht vom Friedhof entfernt werden. Der Abstand zwischen 

den Gräbern und Grabreihen ist je zur Hälfte von den zur Grabpflege Verpflichteten in Ordnung zu 

halten. 

  

(2) Abdeckungen von Grabstellen mit Kies, Steinplatten oder anderen toten Materialien vermitteln 

eher Trostlosigkeit und sind grundsätzlich nicht zulässig. Die Vereinbarung von Dauergrabpflegen 

oder die Wahl wenig pflegebedürftiger Bepflanzungen (z. B. Efeu) ist sinnvoller und erfordert oft 

weniger Aufwand als die Pflege von Steinplatten oder Bekiesungen. 

  

(3) Als Bepflanzungen sind niedrig wachsende Pflanzen und Gehölze zu verwenden, die benach-

barte Gräber nicht stören. Heckenartige Einfassungen sind nur für mehrstellige Wahlgräber zuge-

lassen, solange sie durch ihren Wuchs oder Schnitt unter einer Höhe von 0,70 m gehalten werden. 

Der Kirchenvorstand kann den Schnitt oder die Entfernung störender Gewächse auf Kosten der 

Berechtigten veranlassen. 

  

(4) Unterlässt der oder die Berechtigte mindestens ein Jahr lang die ordnungsgemäße Pflege, for-

dert der Kirchenvorstand ihn oder sie unter Fristsetzung (mindestens drei Monate) zur ordnungs-

gemäßen Grabpflege unter Androhung der Einebnung auf.  

Ist der oder die Berechtigte namentlich nicht bekannt, erfolgt ein Hinweis nach § 34. Nach Ablauf 

der Frist kann der Kirchenvorstand die Grabstelle einebnen lassen und das Grabmal auf Kosten 

des Nutzungsberechtigten niederlegen.  

Der Kirchenvorstand kann die Umwandlung in ein Rasengrab veranlassen. Dem Nutzungsberech-

tigten wird die Rasenpflege für die Dauer des Nutzungsrechtes in Rechnung gestellt. Die Zahlung 

(gesamter Betrag) erfolgt im Voraus. 
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(5) Verwelkte Blumen und Kränze sowie zum Abdecken benutztes abgängiges Grün sind von den 

Grabstellen zu entfernen und auf die Abfallsammelstelle zu bringen. 

  

(6) Unwürdige Gefäße wie Blechdosen, Einkochgläser, Flaschen oder bunte Vasen sollen nicht, 

Arbeitsgeräte und andere Gegenstände nicht sichtbar, aufgestellt werden. 

  

§ 25 Ablauf der Nutzungsrechte, Abräumen und Einebnen der Grabstellen 

 

(1)  Der Kirchenvorstand ist nicht verpflichtet, Inhaber oder Inhaberinnen von Rechten an Grab-

stellen auf den bevorstehenden oder bereits erfolgten Ablauf der Rechte hinzuweisen. Vor beab-

sichtigten Abräumungen von Gräbern sollen namentlich bekannte Angehörige angehört werden. 

  

(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 ist der Kirchenvorstand gehalten, die Inhaber oder Inhaberinnen 

der Rechte an den Grabstellen durch allgemeinen Aushang im Schaukasten oder allgemeine 

Nachricht in der örtlichen Tageszeitung oder Hinweis auf der Grabstelle davon in Kenntnis zu set-

zen, dass sie innerhalb einer Frist von sechs Monaten Gelegenheit haben, den Fortbestand von 

Eigentumsansprüchen an den baulichen Anlagen (Grabmale und -einfassungen) und der Bepflan-

zungen geltend zu machen und sich diese von der Friedhofsverwaltung aushändigen zu lassen. 

Nach Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung nicht verpflichtet, Grabmale, -einfassungen 

und -bepflanzungen aufzubewahren, wenn kein Berechtigter oder keine Berechtigte Ansprüche 

geltend gemacht hat. Die Friedhofsverwaltung kann die Grabmale, -einfassungen und -bepflan-

zungen dann entfernen. 

  

(3) Ist das Verfahren nach Absatz 2 nicht beachtet worden und sind die Anschriften der Nutzungs-

berechtigten nicht bekannt, kann die Friedhofsverwaltung auch ohne vorherigen Hinweis bauliche 

Anlagen und die Bepflanzung entfernen, wenn seit Ablauf der Nutzungsrechte mindestens ein 

Jahr vergangen ist. Das Gleiche gilt für Grabmale, die mindestens ein Jahr lang niedergelegt wor-

den waren, und für liegende Grabmale, wenn die Grabstelle ein Jahr lang eingeebnet war. 

  

(4) Werden bei Einebnungen oder sonstigen Arbeiten Aschenurnen aufgefunden oder treten 

menschliche Gebeine zutage, so sind diese auf Veranlassung des Kirchenvorstandes in würdiger 

Form anderweitig beizusetzen. 

  

(5) Denkmalwürdige Grabmale sollen nach Möglichkeit erhalten und an geeigneter Stelle auf dem 

Friedhof oder auf einem anderen Grundstück aufgestellt werden, soweit die Friedhofsplanung und 

-belegung dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

 

(6) Nach Ablauf der Ruhefrist hat der Nutzungsberechtigte von dem Grabe sämtliche Begrünung 

und Schalen etc. selbstständig zu entfernen und zu entsorgen. 

  

 

 

§ 26 Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 
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(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen in Grabfeldern mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

unterliegen unbeschadet der Bestimmungen des § 19 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpas-

sung an die Umgebung keinen zusätzlichen Anforderungen. Die Mindeststärke der Grabmale be-

trägt ab 0,40 m bis 1,10 m Höhe 0,14 m, von 1,10 m bis 1,50 m Höhe 0,16 m und ab 1,50 m Höhe 

0,18 m. Die Friedhofsordnung kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dies aus 

Gründen der Standsicherheit erforderlich ist.  

 

(2) Die Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung ist nur 

mit vorheriger Genehmigung durch den Kirchenvorstand unter Beachtung des § 6 zulässig. Ein-

fassungen von Grabstellen aus Stein oder anderen Werkstoffen sollen unterbleiben, soweit sie auf 

dem Grabfeld nicht üblich sind. 

  

(3) Die Genehmigung erfolgt auf einen an den Kirchenvorstand zu richtenden Antrag. Dem Antrag 

ist eine Zeichnung im Maßstab 1:10 beizufügen. Aus der Zeichnung müssen alle Einzelheiten er-

sichtlich sein. Auch die Inschriften und Symbole auf den Denkmälern bedürfen einer solchen Ge-

nehmigung. Die Genehmigung wird schriftlich erteilt und muss bei Ausführung der Arbeiten vorge-

wiesen werden können. Sie kann Auflagen enthalten. 

  

(4) Ohne Genehmigung oder ohne Einhaltung der Auflagen des Kirchenvorstandes erstellte bauli-

che Anlagen sind vom Verpflichteten zu entfernen. Geschieht dies nicht, so werden die beanstan-

deten Anlagen nach erfolglosem Hinweis auf Kosten der Verpflichteten vom Kirchenvorstand ent-

fernt. Vom Kirchenvorstand genehmigte Grabmale dürfen vor Ablauf des Rechtes an der Grabstelle 

nur mit Zustimmung des Kirchenvorstandes entfernt werden. 

  

(5) Ausmauerungen von Gräbern, Urnenkammern und Mausoleen sind nicht zulässig.  

 

(6)  Bei Denkmälern von Rasengrabstellen ist eine 10 cm breite Mähkante zwingend erforderlich. 

Diese ist bündig mit dem Erdboden zu verlegen und dient der Vereinfachung der Rasenpflege. Das 

Ablegen von Blumen, Vasen, Figuren, etc. ist auf dieser Mähkante nicht gestattet.  

 

(7) Auf Rasengräbern dürfen Blumen und Gestecke nur im Zeitraum von 1. November bis zum 31. 

März abgelegt werden. 

 

(8) Das Abräumen der Grabmale nach Ablauf der Nutzungsrechte regelt § 25. 

  

§ 27 Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 

 

Jede Grabstätte ist – unbeschadet der Anforderungen für Grabfelder mit zusätzlichen Gestal-

tungsvorschriften (§ 28) – so würdevoll zu gestalten, auszustatten und an die Umgebung anzu-

passen, dass der dieser Friedhofsordnung voranstehende Grundsatz gewahrt wird. 

 

§ 28 Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
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(1) Die Grabmale in Grabfeldern mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften müssen in ihrer Gestal-

tung und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen entsprechen. 

  

(2) Das Material des Grabmals muss wetterbeständig und für ein Grabmal einheitlich sein. Zu be-

vorzugen sind heimische Natursteine. Hartholz, Bronze und Schmiedeeisen sind daneben zuge-

lassen. Beschriftung, Ornamente und Symbole sollen nur aus dem Material des Grabmals beste-

hen, zusammenhängende Beschriftung (im Guss) aus Bronze und Bleiintarsienschrift sind jedoch 

zugelassen. 

  

(3) Farben und Zutaten wie Glas, Beton, Emaille und Kunststoff werden bei der Grabmalgestal-

tung nicht zugelassen. 

 

(4) Liegende Grabmale sollen mindestens 0,05 m, Kissensteine mindestens 0,10 m dick sein. Ab-

deckungen von Grabstätten mit Steinplatten oder Kies sind nicht zulässig. Das Gleiche gilt für 

sonstige Abdeckungen mit wasserundurchlässigen Materialien. 

  

§ 29 Unterhaltung der Grabmale, Haftung 

 

(1) Die Inhaber oder die Inhaberinnen des Rechtes an der Grabstelle sind verpflichtet, auf die 

Standfestigkeit des Grabmales zu achten. Droht ein Grabmal umzustürzen oder drohen Teile von 

ihm herabzufallen, so haben die Inhaber oder die Inhaberinnen des Rechtes an der Grabstelle un-

verzüglich für Instandsetzung zu sorgen. Geschieht dies nicht, so kann der Kirchenvorstand bei 

Gefahr im Verzuge nach erfolglosem Anschreiben oder ersatzweise durch Hinweis auf der Grab-

stelle das Grabmal niederlegen oder die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten der Verantwortli-

chen veranlassen. 

  

(2) Die Inhaber oder die Inhaberinnen des Rechtes an der Grabstelle sowie diejenigen, welche die 

Errichtung von Grabmalen oder baulichen Anlagen veranlasst haben, sind für Schäden haftbar, 

die durch Umfallen baulicher Anlagen oder durch Ablösen und Abstürzen von Teilen derselben 

verursacht werden. Sie tragen bei Eintritt eines Schadensfalles im Verhältnis zur Kirchenge-

meinde den vollen Schadenersatz. 

  

VI. Schlussbestimmungen 

 

§ 30 Friedhofsgebühren 

 

(1) Die Friedhofsgebühren bestimmen sich nach der jeweiligen Friedhofsgebührenordnung, die 

der Genehmigung des Landeskirchenamtes bedarf. § 35 gilt für die Friedhofsgebührenordnung 

entsprechend. 
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(2) Die Gebühren fließen in die Friedhofskasse, aus deren Mitteln die Unterhaltung des Friedhofs 

bestritten wird. Die Verpflichtung der politischen Gemeinde zum Tragen der hierdurch nicht ge-

deckten Kosten – insbesondere für die Unterhaltung der Zugangswege und Einfriedigungen – ge-

mäß § 4 des Braunschweiger Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (vgl. § 32 Abs. 

3) bleibt hiervon unberührt. 

  

(3) Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller oder die Antragstellerin und derjenige oder 

diejenige verpflichtet, in dessen oder deren Auftrag oder Interesse die Inanspruchnahme der Leis-

tung erfolgt. Mehrere Gebührenschuldner oder Gebührenschuldnerinnen haften als Gesamt-

schuldner. Rückständige Friedhofsgebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangs-

verfahren durch den zuständigen Landkreis bzw. durch die politische Gemeinde oder durch eine 

sonstige von der zuständigen Landesbehörde bestimmte Stelle. 

  

§ 31 Rechtsbehelf, Haftung der Kirchengemeinde 

 

(1) Gegen Entscheidungen des Kirchenvorstandes aus dem in dieser Ordnung geregelten Aufga-

benbereich kann nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über Rechtsmittel Wider-

spruch eingelegt werden, soweit in dieser Friedhofsordnung oder der auf Grund des § 30 Abs. 1 

erlassenen Friedhofsgebührenordnung nichts anderes festgelegt worden ist. Der Widerspruch ist 

innerhalb eines Monats beim Kirchenvorstand oder beim Landeskirchenamt in Wolfenbüttel 

schriftlich oder zu Protokoll einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die angefochtene 

Entscheidung dem Beschwerten schriftlich zugegangen ist. Über den Widerspruch entscheidet 

das Landeskirchenamt. 

  

(2) Durch die Einlegung des Widerspruchs werden Zahlungspflichten nicht aufgeschoben. 

  

(3) Die Kirchengemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nicht der Friedhofsordnung gemäße 

Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen oder Einrichtungen, durch Dritte, Naturereignisse oder 

durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet sie nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ihr obliegen 

keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. 

  

§ 32 Alte Rechte, Kriegsgräber 

 

(1) Nutzungsrechte, die auf Grund früherer Friedhofsordnungen oder sonstiger alter Rechte über-

lassen worden waren und die in § 20 Abs. 1 bestimmte oder nach Verlängerung festgesetzte Nut-

zungsdauer überschreiten, werden – soweit sie nicht bereits durch eine frühere Friedhofsordnung 

aufgehoben worden sind – mit Ablauf von zehn Jahren ab In-Kraft-Treten dieser Friedhofsordnung 

aufgehoben und den Bestimmungen über Doppelgräber unterworfen, sofern bis dahin keine Ver-

längerung gemäß § 20 Abs. 3 bis 5 genehmigt wird. 

  

(2) Auf die besonderen gesetzlichen Bestimmungen für Kriegsgräber (dauerndes Ruherecht) wird 

hingewiesen. 
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(3) Unberührt bleiben die Rechte und Pflichten der Gemeinde und der Kirchengemeinde gemäß § 

4 des Braunschw. Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 23. 11. 1927 (Braun-

schw. Gesetz- und Verordnungssammlung 1927, Seite 405). 

  

§ 33 Schließung, Entwidmung 

 

(1) Der Kirchenvorstand kann die Schließung des Friedhofs oder von Teilen des Friedhofs beschlie-

ßen, wenn hierfür besondere Gründe vorliegen. Auf geschlossenen Friedhöfen oder Friedhofsteilen 

dürfen nur solche Verstorbenen beerdigt werden, die dort ein Anrecht auf Beisetzung in einem 

Wahlgrab besitzen. 

  

(2) Nach Ablauf sämtlicher Ruhefristen entscheidet der Kirchenvorstand über die Entwidmung des 

Friedhofs, die der aufsichtlichen Genehmigung durch das Landeskirchenamt bedarf (§ 52 Abs. 1 

Nr. 7 Kirchengemeindeordnung). Vor einer Entwidmung hat der Kirchenvorstand die Beseitigung 

der Grabmale und die Einebnung der Grabstellen zu veranlassen. 

  

§ 34 Benachrichtigungen an Inhaber oder Inhaberinnen von Rechten an Grabstellen 

 

(1) Soweit eine Benachrichtigung auf schriftlichem Wege nicht bewirkt werden kann, erfolgt ein 

Hinweis an die Nutzungsberechtigten und sonstigen Inhaber oder Inhaberinnen von Rechten we-

gen Mängel (z. B. mangelnde Standsicherheit von Grabmalen, unterlassene Pflege, Nichtvorhan-

densein von Nutzungsberechtigten) insbesondere nach § 19 Abs. 2 Satz 5, des § 20 Abs. 5, des § 

21, des § 24 Abs. 4 und des § 29 durch Anbringen eines Steckschildes oder Aufklebers auf dem 

Grabmal »Bitte bei der Friedhofsverwaltung melden«. Bei drohender Einebnung des Grabes oder 

Niederlegung des Grabmals kann auf dem Aufkleber oder Steckschild hinzugefügt werden »Ein-

ebnung droht«. Das Datum der Anbringung des Aufklebers oder Steckschildes sowie das Datum 

seiner Entfernung ist schriftlich festzuhalten. Mindestens einmal im Monat ist zu überprüfen, ob 

das Schild oder der Aufkleber noch vorhanden ist. 

  

(2) Ein Hinweis gemäß Absatz 1 gilt als dem Inhaber oder der Inhaberin der Rechte an der Grab-

stelle zugegangen, wenn das Steckschild oder der Aufkleber mindestens drei Monate lang auf der 

Grabstelle angebracht war. Nach erfolglosem Verstreichen dieser Frist sollen Maßnahmen auf 

Grund des Hinweises nicht vor Ablauf eines weiteren Monats durchgeführt werden. 

  

§ 35 In-Kraft-Treten, Änderungen, öffentliche Bekanntmachung 

 

(1) Diese Friedhofsordnung und alle Änderungen treten jeweils am Tage ihrer öffentlichen Be-

kanntmachung in Kraft. Als Tag der öffentlichen Bekanntmachung gilt der Ablauf als Monatsfrist 

gemäß Absatz 2 a); ist die Bekanntmachung in einem der Verkündungsblätter nach Absatz 2 b) 

bis dahin noch nicht erfolgt, so gilt das Ausgabedatum dieses Verkündungsblattes. Mit In-Kraft-

Treten der Friedhofsordnung treten alle früheren Bestimmungen über die Ordnung auf dem Fried-

hof außer Kraft. 
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(2) Die öffentliche Bekanntmachung nach Absatz 1 erfolgt unter Hinweis auf die aufsichtliche Ge-

nehmigung des Landeskirchenamtes und Angabe des Ortes, wo die neue Friedhofsordnung ein-

gesehen werden kann, durch 

 

 a) mindestens einen Monat dauernden Aushang eines Hinweises auf den Erlass dieser Fried-

hofsordnung und die Möglichkeit ihrer Einsichtnahme im Ev.-luth. Pfarramt Lesse in 38228 Salz-

gitter, Zum Hohen Tor 8, im Schaukasten der Kirchengemeinde sowie Ankündigung im Gottes-

dienst und 

  

 b) Veröffentlichung eines Hinweises auf die neue Friedhofsordnung entweder im Amtsblatt der 

zuständigen Landesbehörde oder im amtlichen Verkündungsblatt.  

  

(3) Darüber hinaus kann ein Hinweis auf die neue Friedhofsordnung und den Ort, wo sie eingese-

hen werden kann, erfolgen 

 

  in der Tageszeitung „Salzgitter Zeitung“ 

   im Gemeindebrief der Kirchengemeinde und 

   im Schaukasten der in § 2 Abs. 1 a) bezeichneten Ortschaft. 

  

 (4) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsordnung liegt dauernd zur Einsichtnahme im 

Pfarramt Lesse, 38228 Salzgitter, Zum Hohen Tor 8 aus. Im Übrigen erfolgen allgemeine Hin-

weise, Ankündigungen und alle sonstigen Bekanntmachungen bei Bedarf im Schaukasten der Kir-

chengemeinde.  

 

Salzgitter-Lesse, den 7. November 2023 

 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Peter- und Paul zu Lesse in Salzgitter 

- Kirchenvorstand - 

 
(Siegel) 

 

...................................................     

stellv. Vorsitzender 

 

…………………………………………      

geschäftsführender Pfarrer        

        

Vorstehende Friedhofsordnung hat der Stadt Salzgitter gemäß § 4 des Braunschw. Gesetzes über 

das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 23.11.1927 zwecks Anhörung vorgelegen.  

 

Salzgitter, den ........................................... 
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(Siegel) 

 

 

...................................................      

Oberbürgermeister       

  

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 53 Abs. 2 der Kirchengemeindeordnung 

aufsichtlich genehmigt.  

 

Wolfenbüttel, den .............................................. 

 

 

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 

Landeskirchenamt 

      
(Siegel) 

 

 

……………………………………………………….. 
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16 
 

Friedhofsgebührenordnung  
für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde  

St. Peter und Paul zu Lesse in Salzgitter 
 

 
Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung vom 07.11.2023 die nachstehende Friedhofsgebühren-
ordnung gemäß § 30 (1) der Friedhofsordnung vom 07.11.2023 beschlossen: 

 
§ 1 Gegenstand der Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen sowie für besondere Leistungen der 
Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Friedhofsgebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 Gebührenschuldner 
 

Zur Zahlung der Gebühren sind der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Auftrag oder 
Interesse der Friedhof und seine Bestattungseinrichtungen benutzt oder besondere Leistungen in 
Anspruch genommen werden. 
Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 Fälligkeit der Gebühren 
 
Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Erhalt des Gebührenbescheids fällig, soweit diese 
Ordnung nicht anderes regelt. 
Die Kirchengemeinde kann – mit Ausnahme von Notfällen – die Benutzung des Friedhofes und 
seiner Einrichtungen untersagen sowie Leistungen verweigern, solange weder die hierfür vorgese-
hene Gebühr entrichtet noch eine entsprechende Sicherheit dafür geleistet ist. 
Rückständige Friedhofsgebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsverfahren. 

 
§ 4 Stundung, Erlass und Rückzahlung von Gebühren 

 
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Här-
ten  ganz oder teilweise erlassen oder gestundet werden. 
Wird auf eine Grabstelle oder Urnenstelle vor Ablauf des Nutzungsrechts verzichtet, so werden die 
bei der Überlassung des Nutzungsrechtes gezahlten Gebühren nicht, auch nicht teilweise, zurück-
gezahlt. 

 
 

§ 5 Gebühren 
 
I Grabgebühren 
 
1. Für Erd-Gräber mit Umrandung und Grabbepflanzung 
 
a) Einzelgrab 750,-- Euro 
b) Einzelgrab für eine Person unter sechs Jahren 355,-- Euro 
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c) Doppelgrab         2.700,-- Euro 
 
Die Gebühr ist auch für nicht belegte, aber noch zu belegende Stellen bei Erwerb des Nutzungs-
rechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle anderen belegten 
(und – im Falle von Familienstellen - unbelegten) Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für 
den zuletzt Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden. 
 
 
2. Für Urnen-Gräber mit Umrandung und Grabbepflanzung 
 
a) Einzelgrab 620,-- Euro 
b) Doppelgrab 1.240,-- Euro 
 
Die Gebühr ist auch für nicht belegte, aber noch zu belegende Stellen bei Erwerb des Nutzungs-
rechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen die Ruhefristen für alle anderen belegten 
(und – im Falle von Familienstellen - unbelegten) Grabstellen bis zum Ablauf des Ruherechts für 
den zuletzt Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden. 
 
 
3. Für Erdgräber im Rasenbereich 
 
a) Einzelgrab         750,-- Euro 
Rasenpflege für 30 Jahre á 40 Euro 1.200,-- Euro 1.950,-- Euro 
 
b) Einzelgrab  
für eine Person unter sechs Jahren           355,-- Euro 
Rasenpflege für 30 Jahre á 17,50 Euro 525,-- Euro 880,-- Euro 
 
c) Doppelgrab  2.700,-- Euro 
Rasenpflege für 30 Jahre á 50 Euro 1.500,-- Euro 4.200,-- Euro         
 
 
4. Für Urnengräber im Rasenbereich 
 
a) Einzelgrab 620,-- Euro 
Rasenpflege für 25 Jahre á 35 Euro 875,-- Euro 1.495,-- Euro 
 
b) Doppelgrab  1.240,-- Euro    
Rasenpflege für 25 Jahre á 40 Euro 1.000,-- Euro 2.240,-- Euro   
 
Im Falle eines Doppelgrabes (oder Familiengrabes) ist auch für nicht belegte, aber noch zu bele-
gende Grabstellen bei Erwerb des Nutzungsrechtes zu zahlen. Bei späteren Beerdigungen müssen 
die Ruhefristen für alle anderen belegten (und unbelegten) Grabstellen bis zum Ablauf des Ruhe-
rechts für den zuletzt Beerdigten gebührenpflichtig verlängert werden. 
 
5. Für Urnenrasengrab an der Stele 
 
Urnengrabstelle 620,-- Euro 
Rasenpflege für 25 Jahre á 35 Euro 875,-- Euro 1.495,-- Euro 
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Nicht darin enthalten ist die Beschriftung der Stele. 
 
6. Gestattungsgebühren 
 
Die Belegung von Urnen auf einer Einzelgrabstelle entspricht der Einrichtung eines Doppelgrabes. 
Genehmigung nur auf Antrag.    
 250,-- Euro 
 
7. Verlängerung von Rechten an Grabstätten 
 
Die Gebühren für jede Stelle betragen 1/30 der Grabgebühr pro Verlängerungsjahr, bei Urnenstellen 
1/25 pro Jahr. Sie sind im Voraus in einer Summe für den Zeitraum der Verlängerung zu zahlen. 
 
8. Einebnung von Grabstellen vor Ablauf des Nutzungsrechts 
 
Für das Einebnen von Grabstellen ist allein die Friedhofsverwaltung zuständig. 
Für die Einebnung sind folgende Gebühren im Voraus zu entrichten. 
 
Urnengrab            50,-- Euro 
Einzelgrab          100,-- Euro 
Doppelgrab          200,-- Euro 
 
Die Grabbepflanzung muss von den Nutzungsberechtigten vor der Einebnung entfernt werden. 
 
Die Grabstellen werden - veranlasst durch die Friedhofsverwaltung - mit Rasen begrünt und ge-
pflegt.  
Die Gebühr je Jahr bis zum Ablauf der Ruhefrist ist im Voraus zu zahlen. 
 
Urnengrab pro Jahr         35,-- Euro 
Urnendoppelgrab pro Jahr        40,-- Euro 
Einzelgrab pro Jahr         40,-- Euro 
Doppelgrab pro Jahr         50,-- Euro 
 
 
 
 
 
9. Umwandlung von Grabstellen vor Ablauf des Nutzungsrechts in Rasenstellen 
 
Für die Entfernung der Umrandung sowie deren Entsorgung ist allein die Friedhofsverwaltung zu-
ständig. Der Grabstein bleibt stehen. Die Nutzungsrechte und die daraus resultierenden Pflichten 
bleiben in vollem Umfang bis zum Ende der Nutzungsfrist bestehen. 
 
Für die Umwandlung sind folgende Gebühren im Voraus zu entrichten. 
 
Urnengrab            25,-- Euro 
Einzelgrab            50,-- Euro 
Doppelgrab          100,-- Euro 
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Die Grabbepflanzung muss von den Nutzungsberechtigten vor der Einebnung entfernt werden. 
 
Die Grabstellen werden - veranlasst durch die Friedhofsverwaltung - mit Rasen begrünt und ge-
pflegt.  
Die Gebühr je Jahr bis zum Ablauf der Ruhefrist ist im Voraus zu zahlen. 
 
Urnengrab pro Jahr         35,-- Euro 
Urnendoppelgrab pro Jahr        40,-- Euro 
Einzelgrab pro Jahr         40,-- Euro 
Doppelgrab pro Jahr         50,-- Euro 
 
II. Beerdigungsgebühren 
 
Abfallentsorgung je Beisetzung  

- bei einer Urnenbeisetzung unter Rasen   30,-- Euro 
- bei einer Urnenbeisetzung    40,-- Euro 
- bei einer Erdbeisetzung unter Rasen   60,-- Euro 
- bei einer Erdbeisetzung     90,-- Euro 

 
Diese Gebühr wird einmalig zum Zeitpunkt der Beisetzung für die gesamte Zeit der Ruhefrist erho-
ben.          
 
Die Gebühr zur Benutzung der Kapelle auf dem Friedhof Lesse wird von der Stadt Salzgitter erho-
ben. 
 
III. Verwaltungsgebühren 
 
Genehmigung der Errichtung eines Grabmales und  
sonstiger baulicher Anlagen        50,-- Euro 
 

 
 

§ 6 Sonder- und Nebenleistungen 
 
Leistungen, die in dieser Gebührenordnung nicht genannt sind, werden nur auf besondere schriftli-
che Vereinbarung hin erbracht, die auch das zu entrichtende Entgelt anhand des tatsächlichen Auf-
wandes festlegt oder vorsieht, dass die Maßnahme von den Nutzungsberechtigten auf deren Kosten 
veranlasst wird. 

 
§ 7 Inkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer aufsichtlichen Genehmigung durch das Lan-
deskirchenamt am Tage der öffentlichen Bekanntmachung durch die Kirchengemeinde in Kraft. 
Über die aufsichtliche Genehmigung wird entschieden, nachdem die politische Gemeinde angehört 
worden ist und dies durch Unterschrift bestätigt ist. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten alle bisherigen Friedhofsgebührenord-
nungen außer Kraft.   
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Salzgitter-Lesse, 7. November 2023 
 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Peter und Paul  
zu Lesse in Salzgitter 

 
Der Kirchenvorstand 

 
 

Siegel 
 
 
 

 
 
stellv. Vorsitzender        Pfarrer 
 
 
 
Vorstehende Friedhofsgebührenordnung hat der Stadt Salzgitter gem. § 4 des Braunschweigischen 
Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen vom 23.11.1927 zwecks Anhörung vorgele-
gen. 
 
 
Salzgitter, den  
 
 
 
 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 

 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Wolfenbüttel, den  
 

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig 
Landeskirchenamt 

 
 

Siegel 
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Öffentliche Zustellungen 

 

Gegen nachstehend aufgeführte Personen ist jeweils ein Schreiben ergangen, der nicht zustellbar 

ist. 

 

 

Name/Empfänger letzter bekannter Wohnsitz Schreiben nach dem Schreiben 

Aktenzeichen   vom 

Neshcheret, Maryna Einsteinstraße 13 UhVorschG/Einst. 17.01.2024 

51.4.3/51.3060-13647 38226 Salzgitter  

 

Neshcheret, Maryna Einsteinstraße 13 UhVorschG/Rückf. 18.01.2024 

51.4.3/51.3060-13647 38226 Salzgitter  

 

 

Die Schreiben können durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte im Fachdienst 

Kinder, Jugend und Familie –Team Unterhaltsvorschuss-, Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-

Straße 6 - 8, während der Sprechzeiten bis zum 20.02.2024 eingesehen werden. 

 

Nach Ablauf von 2 Wochen, nach Beginn der Bekanntgabe, gelten die Bescheide als zugestellt. 

 

 

 

 

Fachdienst Kinder, Jugend und Familie 

- Team Unterhaltsvorschuss - 

AZ.: 51.4.3/ 51.3060- 13647 

 

 

 

Aushang: 

 

 

Vom  

 

Bis  

______________________________ 

FD 51    Datum/Unterschrift 
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Öffentliche Zustellungen 

 

Gegen nachstehend aufgeführte Personen ist jeweils ein Bescheid ergangen, der nicht zustellbar 

ist. 

 

 

Name/Empfänger letzter bekannter Wohnsitz Bescheid nach dem Bescheid  

Aktenzeichen   vom 

Afanasiev, Serhii Ölgrund 3 Straßenverkehrsgesetz 02.01.2024 

32.4/062309444 37581 Bad Gandersheim OT Harriehausen 

 

Ehrling, Melissa Bäckerstraße 15 Straßenverkehrsgesetz 08.01.2024 

32.4/082311185 38667 Bad Harzburg 

 

Eroglu, Irem Stromtal 1 Straßenverkehrsgesetz 11.01.2024 

32.4/032319674 38226 Salzgitter 

 

Gabor, Matei Marktstraße 7 Straßenverkehrsgesetz 15.01.2024 

32.4/062309928 56462 Höhn 

 

Aleksandrov, Senko Steinstraße 5 Straßenverkehrsgesetz 15.01.2024 

32.4/152316956 38274 Elbe 

 

Ehrling, Melissa Ilsenburger Straße 22 Straßenverkehrsgesetz 15.01.2024 

32.4/102310214 38667 Bad Harzburg 

 

Ehrling, Melissa Bäckerstraße 15 Straßenverkehrsgesetz 15.01.2024 

32.4/102312398 38667 Bad Harzburg 

 

Dragulin, Adrian C. Kriemhildstraße 2 KrWG 15.01.2024 

32.4/012304061 38259 Salzgitter 

 

Lingurar, Romonica Eisenbahnstraße 48 Straßenverkehrsgesetz 16.01.2024 

32.4/032324229 61206 Wöllstadt 

 

Samu, Istvan Okerstraße 3 Straßenverkehrsgesetz 17.01.2024 

32.4/162301485 38259 Salzgitter 

 

Kochev, Zarko Hirschgraben 3A Straßenverkehrsgesetz 17.01.2024 

32.4/052304402 38226 Salzgitter 
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Ghiumiusliu, Vasili Hildesheimer Straße 45 Straßenverkehrsgesetz 18.01.2024 

32.4/082309774 30880 Laatzen 

 

Wei, Jade Meyerheimstraße 2 Straßenverkehrsgesetz 18.01.2024 

32.4/082307874 Vorderh. Etage 5 

 10439 Berlin St Pankow 

 

Rostas, Ludovic Kniestedter Straße 62 Straßenverkehrsgesetz 18.01.204 

32.4/032316827 38259 Salzgitter 

 

Benzriry, Mounir Altenberger Straße 2 Straßenverkehrsgesetz 18.01.2024 

32.4/062309700 52074 Aachen 

 

Pessel, Diana Frieddrich-Ebert-Str. 30 A JuSchG 19.01.2024 

32.4/012303928 38259 Salzgitter 

 

Rostas, Ludovic Kniestedter Straße 62 Straßenverkehrsgesetz  

22.01.2024 

32.4/052303541 38259 Salzgitter 

 

Ghiumisliu, Vasili Hildesheimer Straße 45 Straßenverkehrsgesetz 23.01.2024 

32.4/082310123 30880 Laatzen 

 

Gorski, Andrzej In den Ochsenköpfen 6 Straßenverkehrsgesetz 23.01.2024 

32.4/032322752 38228 Salzgitter 

 

Samu, Stefan Okerstraße 6 Straßenverkehrsgesetz 24.01.2024 

32.4/052400006 38259 Salzgitter 

 

Ghiumiusliu, Vasili Hildesheimer Straße 45 Straßenverkehrsgesetz 24.01.2024 

32.4/082309816 30880 Laatzen 

  

 

Die Bescheide können durch den jeweiligen Empfänger oder sonstige Berechtigte im Fachdienst-

BürgerService und Ordnung –Städtischer Ordnungsdienst-, Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-

Campe-Straße 6 - 8, während der Sprechzeiten bis zum 06.03.2024 eingesehen werden. 

 

 

Nach Ablauf von 2 Wochen, nach Beginn der Bekanntgabe, gelten die Bescheide als zugestellt. 

 

 

Fachdienst BürgerService und Ordnung 
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- Städtischer Ordnungsdienst - 

AZ.: 32. 

 

 

Aushang: 

 

 

vom 

 

bis 

 

______________________________ 

FD 32    Datum/Unterschrift 

 
 


